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Botschaften 

 
 

des Gemeinderates Frutigen 
an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

 
für die Gemeinde-Urnenabstimmung vom 26. November 2023 

mit folgenden Vorlagen: 
 

 
Gemeindehaus Badgasse 1: 

Energetische Sanierung und Aufstockung 
 

 
Burg-Ruine Tellenburg: 

Mauersanierung 
 
 

Freibad Frutigen – Variantenabstimmung: 
 

a) «Gemeindeinitiative» für die 
Sanierung des Freibades Frutigen 

 
b) Gegenvorschlag des Gemeinderates: Verkauf des Freibad - 

Areals Frutigen mit Sanierungsverpflichtung, Parzelle Nr. 1856, 
an die Brügger HTB GmbH, Frutigen 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

 

Am 26. November 2023 werden Sie zur Urne gerufen, um über drei folgende kommunale Vorla-

gen abzustimmen: 

 

• Gemeindehaus Badgasse 1: Energetische Sanierung und Aufstockung 

• Burg-Ruine Tellenburg: Mauersanierung 

• Freibad Frutigen – Variantenabstimmung: 

 a) «Gemeindeinitiative» für die Sanierung des Freibades Frutigen 

 b) Gegenvorschlag des Gemeinderates: Verkauf des Freibad - Areals Frutigen mit 

      Sanierungsverpflichtung, Parzelle Nr. 1856, an die Brügger HTB GmbH, Frutigen 

 

Mit den nachfolgenden Botschaften informiert Sie der Gemeinderat über die einzelnen Vorla-

gen. Die Unterlagen liegen 30 Tage vor dem Abstimmungstermin in der Gemeindeverwaltung 

zur Einsichtnahme auf. Sie können auch auf der Webseite der Gemeinde unter www.frutigen.ch 

abgerufen werden. 

 

Die Anträge des Gemeinderates finden Sie jeweils im Anschluss an die entsprechende Vorlage. 

 

Frutigen, 21. September 2023 

 

Gemeinderat Frutigen 

Der Präsident:   Der Geschäftsleiter: 

 

 

 

Hans Schmid   Peter Grossen 
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Vorlage 1 
 
 

Botschaft 
 
 

des Gemeinderates Frutigen 
an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger betreffend 

 
 

Gemeindehaus Badgasse 1: 
Energetische Sanierung und Aufstockung 

 
 
 

Genehmigung eines Verpflichtungskredites zur Investitionsrechnung 
von CHF 2'300’000.00 
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1. Ausgangslage 
 
Das Gemeindehaus an der Badgasse 1 ist energetisch in einem schlechten Zustand und muss 
dringend saniert werden. Die letzten umfangreichen Sanierungsarbeiten liegen über 30 Jahre 
zurück. Inzwischen weist das Dach bei starkem Regen und im Winter im Vordachbereich un-
dichte Stellen auf. Der Gemeinderat hat daher bereits im Jahr 2022 beschlossen, das Projekt ins 
Investitionsprogramm aufzunehmen. 
 
In der Zwischenzeit steht nun auch fest, dass Frutigen Sitzgemeinde der regionalen Bauverwal-
tung wird. Hierfür müssen auf das Jahr 2026 zusätzliche Arbeitsplätze bzw. Räumlichkeiten ge-
schaffen werden. Deshalb soll auch das Dach angehoben werden. 
 
Diese beiden Bedürfnisse werden nun im nachstehend beschriebenen Projekt zusammenge-
fasst. 
 
(Der Beschluss betreffend die Übernahme der Sitzgemeinde für die regionale Bauverwaltung 
liegt in der Kompetenz des Gemeinderates und ist nicht Bestandteil der vorliegenden Urnenvor-
lage.) 
 
 
2. Projektbeschrieb 
 

2.1 Aufstockung 
Das 2. Obergeschoss soll zu vollwertigen Büroräumlichkeiten ausgebaut und das neu entstan-

dene 3. Obergeschoss zur Aufnahme von weiteren Arbeitsplätzen vorbereitet werden. Um 

künftig einen hindernisfreien Zugang in alle Geschosse zu ermöglichen, soll das Gemeindehaus 

einen Aufzug erhalten. 

 

 

 

 

 

 

Visualisierung Aufstockung 
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2.2 Energetische Sanierung 
Das Gebäude bedarf einer energetischen Sanierung, um die in Bezug auf die Energieeffizienz im 

Gebäudebereich in den letzten Jahren stark verschärften Vorschriften zu erfüllen. Um diesen 

gerecht zu werden, soll die Fassade energietechnisch ertüchtigt werden. 

 

 

2.3 Dachsanierung 

Das bestehende, nicht gedämmte Dach weist bei starkem Regen und im Winter im Vordachbe-

reich undichte Stellen auf. Das neu zu erstellende Dach erfüllt die aktuellen energetischen Vor-

gaben und ermöglicht mit dem Einbau von vier Dachschleppern den Ausbau des 3. Oberge-

schosses zur vollwertigen Arbeitsfläche. 

 

Grundriss 3. OG 

Grundriss 2. OG Grundriss 3. OG 

Querschnitt Längsschnitt 
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2.4 Einbau Aufzug 

Durch den Einbau eines Aufzugs werden die vier Geschosse vertikal verbunden. Der Zugang al-

ler Geschosse wird so auch für mobilitätseingeschränkte Menschen gewährleistet. 

 

 

3. Kosten 
 
Die Kosten nach eBKP-H für die Aufstockung und die energetische Sanierung setzen sich gemäss 

Kostenvoranschlag wie folgt zusammen: 

 

B Vorbereitung CHF 191'000.00 

C Konstruktion Gebäude CHF 311'500.00 

D Technik Gebäude CHF 305'500.00 

E Äussere Wandbekleidung Gebäude CHF 256'500.00 

F Bedachung Gebäude CHF 139'500.00 

G Ausbau Gebäude CHF 368'000.00 

I Umgebung Gebäude CHF 20'000.00 

J Ausstattung Gebäude (CHF 15'000.00 IT & 25'000.00 Mobiliar) CHF 40'000.00 

V Planungskosten CHF 278'000.00 

W Nebenkosten zu Erstellung CHF 26'000.00 

Y Reserve, Teuerung CHF 191'000.00 

Z Mehrwertsteuer CHF 173'000.00 

 

Total  CHF  2'300'000.00 

 
 
4. Folgekosten 

 

• Abschreibungen: Für die einzelnen Anlagekategorien wurden nach HRM2 Nutzungsdau-
ern festgelegt. Diese beträgt für das Gemeindehaus 33 ⅓ Jahre, Mobilien 10 Jahre und 
für Informatik 5 Jahre. Somit ist die Investition wie folgt abzuschreiben: 
 

Massnahme Abschrei-
bungssatz 

Anzahl  
Jahre 

Jährliche 
Abschreibungen 

Gebäude (2,26 Mio. Franken) 3,0% 33,3 67'800.00 
Mobilien (CHF 25'000) 10,0% 10 2'500.00 
Informatik (CHF 15'000) 20,0% 5 3‘000.00 
Total für die nächsten 5 Jahre   73'300.00 

 

• Zinsaufwand: Aktuell muss mit einem Zins von mindestens 2% gerechnet werden. Dies 
macht jährlich mindestens CHF 46‘000.00 aus. 

 
 
5. Vergleich der Folgekosten 
 
Der Steueranlagezehntel 2022 beträgt CHF 786‘200.00. 
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6. Finanzierung 
 
Die Ausgabe wird im Rahmen des Cash Managements finanziert. 
 
 
7. Auswirkungen auf das Haushaltsgleichgewicht 
 
Die energetische Sanierung und Aufstockung des Gemeindehauses 1 ist im Investitionspro-
gramm des Finanzplans 2023 – 2028, welcher in Bearbeitung ist, in den Jahren 2023 und 2024 
mit Ausgaben von CHF 2’300'000.00 enthalten. 
 
 
Im Falle einer Zustimmung der Stimmbevölkerung zur Vorlage soll mit den Sanierungsarbeiten 
im Jahr 2024 begonnen werden. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
Gestützt auf seinen Beschluss vom 31. August 2023 beantragt der Gemeinderat den Stimmbe-
rechtigten, dem Verpflichtungskredit zur Investitionsrechnung von CHF 2'300'000.00 für das 
Projekt „Gemeindehaus 1: Energetische Sanierung und Aufstockung» gemäss vorliegender Bot-
schaft zuzustimmen. 
 
 
Frutigen, 21. September 2023 
 
 
Gemeinderat Frutigen 

Der Präsident:   Der Geschäftsleiter: 

 

 

 

Hans Schmid   Peter Grossen 
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Vorlage 2 
 
 
 
 

Botschaft 
 
 
 

des Gemeinderates Frutigen 
an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger betreffend 

 
 

Burg-Ruine Tellenburg: Mauersanierung 
 
 
 

Genehmigung eines Verpflichtungskredites zur Investitionsrechnung 
von CHF 1'844’000.00 
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1. Ausgangslage 
 

Mit ihrer markanten Silhouette ist die Tellenburg von weit her sichtbar – für viele BewohnerIn-
nen von Frutigen wie auch für Durchreisende. Je länger umso mehr hat sich die Tellenburg mit 
ihrer gepflegten Umgebung, der Brätlistelle, dem Unterstand und der modernen WC-Anlage zu 
einem beliebten Treffpunkt für Gross und Klein aus nah und fern entwickelt. Zahlreiche Anlässe 
von gemütlichen Brätliabenden über Hochzeiten bis zu Freilichtspielen finden auf dem Gelände 
mit der mittelalterlichen Burgruine statt. Dank dem Einsatz des Vereins Burgfreunde Tellen-
burg, der im Auftrag der Gemeinde den Unterhalt der Anlage betreut, ist jederzeit eine sau-
bere, einladende Umgebung garantiert. 
 
Die Burgruine hat seit den letzten Sanierungsmassnahmen aus den frühen 60-er und Ende 70-er 
Jahren fortlaufend Schaden genommen. Dies aufgrund von Witterungseinflüssen, wechselnden 
klimatischen Bedingungen und ungeeigneter Materialwahl. Im Jahre 2016 musste eine Notsa-
nierung durchgeführt werden, damit ein Mauereinsturz verhindert werden konnte. Aktuell ist 
es aus Sicherheitsgründen nicht mehr möglich, sämtliche Teile der Anlage zu betreten. Die 
Mauern bröckeln, zu gross ist die Gefahr, dass sich Steine aus den Mauern lösen und Besu-
chende gefährden können. Es herrscht also dringender Handlungsbedarf, soll die Anlage auch 
weiterhin der Bevölkerung zur Verfügung stehen. 
 
In Zusammenarbeit mit dem archäologischen Dienst des Kantons Bern hat die Gemeinde Fruti-
gen nun ein Sanierungskonzept entwickelt, mit dem Ziel, die Umgebungsmauern und den Turm 
so weit zu sichern, dass das Mauerwerk künftig besser vor Umwelteinflüssen geschützt sein 
wird und für Besuchende keine Gefahr mehr besteht wegen bröckelndem Mauerwerk. 
 
 
2. Projektbeschrieb 
 
2.1 Umfassungsmauern 

An den Umfassungsmauern ist wegen den schadhaften Mauerabdeckungen dringender Sanie-

rungsbedarf vorhanden. Der Feuchtigkeitshaushalt ist langfristig nur durch das Entfernen der 

Zementfugen und das Ersetzen mit Kalkmörtel in ein stabiles Gleichgewicht zu bringen. Auf-

grund des schlechten Bauzustands müssen einzelne Mauerteile abgebaut und zum Schutz des 

Originals wieder neu aufgemauert werden. 

 

2.2 Turm 

An der Turmmauer gilt dasselbe wie bei den Umfassungsmauern. Zudem sollen in der ersten 

Phase nur die dringendsten Arbeiten angegangen werden. Längerfristig ist aber der Ersatz des 

zementhaltigen Mörtels am ganzen Mauerwerk mit Kalk vorgesehen. Der Zementüberzug auf 

der Aussichts-Plattform muss vollständig neu ausgebildet werden, um den Wassereintritt ins 

über 3 Meter dicke Mauerwerk zu verhindern. Leider wurde eine Überdachung, wie von der Ge-

meinde beantragt, nicht bewilligt. Im Weiteren muss die Anlage (Treppen, Podeste, Geländer) 

den heutigen Sicherheitsbestimmungen angepasst werden. 
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2.3 Etappierung 

Eine Aufteilung des Projekts über mehr als ein Jahr hinweg ergibt sich bereits durch das Arbeits-

volumen und den auf 6 Monate begrenzten Zeitraum für das Arbeiten mit Kalkmörtel. Es wird 

mit einer Bauzeit von 3 Jahren gerechnet. Eine Etappierung ermöglicht es, die laufend gewon-

nenen Erkenntnisse gezielt in die Baumassnahmen einfliessen zu lassen und die zur Verfügung 

stehenden Mittel möglichst effizient einzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereits sanierte Südostecke (Notsanierung 2016) 

Risse und Ausbrüche am Turm aussen 

Undichte Aussichtsplattform mit fehlendem 

Entwässerungssystem 

Ausbrüche vom Mauerwerk im Innern des Turms. 

Treppe, Podeste und Geländer entsprechen nicht 

den Sicherheitsvorschriften. 
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3. Kosten und Beiträge 
 
Die Investitionskosten für die Sanierung der Tellenburg betragen CHF 1'844'000.00.  
Die Kostengenauigkeit liegt bei +/-15%. Die Kostenberechnungen wurden in enger Zusammen-
arbeit mit dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern erstellt. Bauherrin ist die Gemeinde 
Frutigen. Sie ist somit verantwortlich für den Bruttokredit. Das Bundesamt für Kultur und der 
Lotteriefonds des Kantons Bern werden um Beiträge ersucht. Von beiden Stellen werden nam-
hafte Beiträge erwartet. Entsprechende Gesuche können aber erst nach Genehmigung des 
Bruttokredites durch die Gemeinde eingereicht werden. 
 
Nach Abklärungen ist zudem die Entnahme eines Beitrags von CHF 200'000.00 aus dem Legat 
Erna Büschlen (Teil Kultur) möglich. 
 

Kosten der Sanierung laut Kostenberechnung vom August 2023 
(Bruttokredit) 
 

CHF 1'844'000.00 
 

Subventionen Bundesamt für Kultur: In Aussicht gestellt wurden  
20% auf den beitragsberechtigten Kosten von rund CHF 1'715'400.00  
 

CHF 343'100.00 
 

Subventionen Lotteriefonds des Kantons Bern: In Aussicht gestellt 
wurden 40% auf den betragsberechtigten Kosten von rund  
CHF 1'757'100.00 

CHF 702'800.00 

Beitrag aus dem Legat Erna Büschlen (Kultur) 
 

CHF       200'000.00 

Restkosten für die Gemeinde (inkl. 8.1% MwSt.) 
 

CHF 
 

598'100.00 

 

Im Jahr 2016 wurde die Südostecke des Turms als Sofortmassnahme für rund CHF 98'000.00 sa-
niert. Diese Kosten sind in der Kostenberechnung vom August 2023 enthalten. Sie sind beitrags-
berechtigt und in den erwarteten Subventionen berücksichtigt. 
 
Durch diese Massnahmen können, vorbehältlich einer Bewilligung durch den Lotteriefonds des 

Kantons Bern und das Bundesamt für Kultur, immerhin mehr als 1 Mio. Franken Subventionen 

an die Gemeinde Frutigen ausgelöst werden. 

 
 
4. Folgekosten 
 

• Abschreibungen: Für die einzelnen Anlagekategorien wurden nach HRM2 Nutzungsdau-
ern festgelegt. Diese beträgt für Kulturbauten / Denkmäler 33 ⅓ Jahre. Somit ist die 
Netto-Investition in 33 ⅓ Jahrestranchen à CHF 17'940.00 abzuschreiben. 
 

• Zinsaufwand: Aktuell muss mit einem Zins von mindestens 2% gerechnet werden. Dies 
macht jährlich mindestens CHF 11‘962.00 aus. 

 
 
5. Vergleich der Folgekosten 

 
Der Steueranlagezehntel 2022 beträgt CHF 786‘200.00. 
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6. Finanzierung 
 
Die Ausgabe wird im Rahmen des Cash Managements finanziert. 

 
 

7. Auswirkungen auf das Haushaltsgleichgewicht 
 
Die Sanierung der Tellenburg ist im Investitionsprogramm des Finanzplans 2023 – 2028, wel-
cher in Bearbeitung ist, in den Jahren 2024 bis 2026 mit Ausgaben von CHF 1'844'000.00 und 
Einnahmen von CHF 1'245'900.00 enthalten. 

 
 

8. Bisher verbuchte Kosten 
 
Für Sanierungsmassnahmen an der Tellenburg wurden seit dem Jahr 2016 bisher insgesamt 
CHF 135'107.20 verbucht. 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
Gestützt auf seinen Beschluss vom 31. August 2023 beantragt der Gemeinderat den Stimmbe-
rechtigten, dem Verpflichtungskredit zur Investitionsrechnung von CHF 1'844'000.00 für das Sa-
nierungsprojekt Tellenburg gemäss vorliegender Botschaft zuzustimmen. 
 
 
Frutigen, 21. September 2023 
 
 
Gemeinderat Frutigen 

Der Präsident:   Der Geschäftsleiter: 

 

 

 

Hans Schmid   Peter Grossen 

 
 
 
 
Weitere Informationen finden Sie auf der Website www.tellenburg.ch 
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Vorlage 3 
 
 

Botschaft 
 
 

des Gemeinderates Frutigen 
an die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger betreffend 

 
 

a) «Gemeindeinitiative» für die Sanierung des 
Freibades Frutigen 

 
b) Gegenvorschlag des Gemeinderates: Verkauf des 

Freibad-Areals Frutigen mit Sanierungsverpflichtung, 
Parzelle Nr. 1856, an die Brügger HTB GmbH, Frutigen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bild: Aktuelle Anlage 
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a) Gemeindeinitiative für die Sanierung des Freibades Frutigen  

 
 
1. Ausgangslage 
 
Gestützt auf Art. 42 der Gemeindeordnung ging am 13. Dezember 2022 bei der Gemeindever-
waltung eine Gemeindeinitiative mit 692 gültigen Unterschriften ein, die folgendes Begehren 
beinhaltet: «Der Gemeinderat von Frutigen wird beauftragt, das erarbeitete Sanierungsprojekt 
Freibad Frutigen den Stimmberechtigten an der Urne zur Abstimmung vorzulegen. Bei der An-
nahme der Initiative an der Urnenabstimmung hat die Sanierung des Freibades unverzüglich zu 
erfolgen.» 
 
Der Gemeinderat bestätigte gegenüber dem Initiativkomitee das Zustandekommen der Ge-
meindeinitiative. Gestützt auf Art. 45 der Gemeindeordnung der EWG Frutigen muss diese in-
nerhalb von 12 Monaten den Stimmberechtigen an der Urne zum Beschluss vorgelegt werden. 
 
 
2. Sanierungsprojekt der Gemeinde 
 
Der Gemeinderat Frutigen hat durch das Ingenieurbüro Jenzer + Partner AG, Aarberg ein Sanie-
rungsprojekt für das Freibad ausarbeiten lassen. Dieses beinhaltet zur Hauptsache die Sanie-
rung der Wasseraufbereitungsanlage sowie die Modernisierung und leichte Umgestaltung der 
Becken inkl. die Beckenumzäunung. Die bestehende Rutschbahn würde entfernt und durch eine 
Rutschbahn ins Hauptbecken ersetzt. Das bestehende Hauptbecken würde in zwei Becken un-
terteilt, wovon der eine Teil als Sprungbecken für einen 3 Meter-Sprungturm dienen würde. Die 
Kostenberechnung (+/- 15 %) für das Vorprojekt betrug im August 2020 inkl. MWST 
CHF 1'994'604.00. Die Kostenberechnung wurde in der Zwischenzeit nach Absprache mit dem 
Ingenieurbüro Jenzer + Partner AG auf den heutigen Stand aktualisiert. So wurde die Teuerung 
mit 13% aufgerechnet. Die Kostenberechnung (+/- 15 %) beträgt somit neu inkl. MWST 
CHF 2'380'000.00. Hinzu kommt eine Kostenbeteiligung für den im Sanierungsprojekt bisher 
nicht enthaltenen Garderobentrakt im Umfang von ca. CHF 300'000.00. Die Betriebsbeiträge 
von jährlich CHF 80'000.00 sind noch bis und mit ins Jahr 2025 bewilligt. 
 
 
3. Folgekosten 

 

• Abschreibungen: Für die einzelnen Anlagekategorien wurden nach HRM2 Nutzungsdau-
ern festgelegt. Diese beträgt für Schwimmbäder 25 Jahre. Somit ist die Investition in 25 
Jahrestranchen à CHF 107’200.00 abzuschreiben. 

• Zinsaufwand: Aktuell muss mit einem Zins von mindestens 2% gerechnet werden. Dies 
ergibt jährlich mindestens CHF 53’600.00. 

 
 
4. Vergleich der Folgekosten 
 
Der Steueranlagezehntel 2022 beträgt CHF 786‘200.00. 
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5. Finanzierung 
 
Die Ausgabe wird im Rahmen des Cash Managements finanziert. 
 
 
6. Auswirkungen auf das Haushaltsgleichgewicht 
 
Die Sanierung des Freibads ist im Investitionsprogramm des Finanzplans 2023 – 2028, welcher 
in Bearbeitung ist, im Jahr 2027 mit Ausgaben von CHF 1'500'000.00 enthalten. 
 
 
7. Auftrag an den Gemeinderat 
 
Der Gemeinderat von Frutigen wird beauftragt, das erarbeitete Sanierungsprojekt Freibad Fru-
tigen den Stimmberechtigten an der Urne zur Abstimmung vorzulegen. Bei einer Annahme der 
Initiative an der Urnenabstimmung hat die Sanierung des Freibades unverzüglich zu erfolgen. 
 
 
Antrag an die Stimmberechtigten 
Zustimmung zur eingereichten Gemeindeinitiative vom 13.12.2022 betreffend die Sanierung 
des Freibades Frutigen sowie zum dafür erforderlichen Verpflichtungskredit zur Investitions-
rechnung von CHF 2'680'000.00. 
 
 
 

b) Gegenvorschlag des Gemeinderates zur Gemeindeinitiative 

 
 
1. Ausgangslage 
 
Der Gemeinderat hat sich in den vergangenen Jahren intensiv mit der Zukunft des Freibades 
auseinandergesetzt. Die Sanierung wurde jedoch aus Kostengründen im Investitionsprogramm 
auf «später» (d. h. ins Jahr 2027) verschoben.  
 
Aufgrund der eingegangenen Gemeindeinitiative prüfte die Gemeinde auch noch andere Lö-
sungsmöglichkeiten. In dieser Phase trat die Firma Brügger HTB GmbH, Frutigen mit einem 
Übernahmeangebot des Freibad-Areals an den Gemeinderat. Es folgten zahlreiche Gespräche 
und Verhandlungen mit allen betroffenen Parteien. Als Ergebnis daraus hat der Gemeinderat 
am 31.08.2023 beschlossen, das Übernahmeangebot der Firma Brügger HTB GmbH im Sinne 
eines Gegenvorschlags zur Gemeindeinitiative den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern zur 
Beschlussfassung zu unterbreiten. 
 

 

2. Übernahmeangebot (Eckwerte aus dem Kauf- und DB-Vertrag) 
 
Aufgrund des Übernahmeangebots der Firma Brügger HTB GmbH und der geführten Verhand-
lungen hat das Notariatsbüro Lukas Germann, Frutigen einen Kaufvertrag mit Dienstbarkeits-
vertrag ausgearbeitet. Dieser enthält folgende Eckwerte: 
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2.1 Verkauf 

Die Einwohnergemeinde Frutigen verkauft der Firma Brügger HTB GmbH das Grundstück Fruti-
gen-Grundbuchblatt Nr. 1856 zu Alleineigentum zum Preis von CHF 1.00. Mit dem Eigentumser-
werb wird zudem das Baurecht für die Parzelle Nr. 346 (im Eigentum der Brügger HTB GmbH) 
hinfällig bzw. gelöscht. Somit entfällt auch die Baurechtszinspflicht der Brügger HTB GmbH. Die 
Einwohnergemeinde Frutigen vereinbart mit der Brügger HTB GmbH eine Einmalentschädigung 
zugunsten der Gemeinde von CHF 30'000.00 für den künftig nicht mehr zu entrichtenden Bau-
rechtszins von jährlich CHF 1'700.00. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Sanierung und Modernisierung des Freibades 

Der Firma Brügger HTB GmbH wird auferlegt, das gesamte Freibadareal gemäss einem vorge-
legten Vorprojekt mit einer Investition von mindestens 2.5 Mio. Franken komplett zu sanieren 
und für die heutigen Bedürfnisse zu modernisieren. Die geplante Sanierung ist innerhalb von 
vorzugsweise 2 Jahren, jedoch spätestens von 4 Jahren, zu realisieren. Die Einwohnergemeinde 
Frutigen behält sich ein Rückkaufsrecht bis am 30. April 2028 vor, falls bis am 31.12.2024 kein 
Baugesuch eingereicht wird bzw. mit dem Bau nicht begonnen wurde oder das Gesamtprojekt 
nicht vollständig erstellt worden ist. Ebenfalls steht der Einwohnergemeinde Frutigen ein Vor-
kaufrecht bis am 01.09.2048 zu. 
 
Das Freibadareal bleibt im bisherigen Sinne sowie generell als Freizeitareal und insbesondere 
zur touristischen Nutzung weiter bestehen. Die öffentlich zugängliche Arealnutzung wird mit 
einer Dienstbarkeit sichergestellt.  
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2.3 Betrieb des Freibades 

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird das Freibad Frutigen als öffentlich zugängliche Anlage in 
den Betrieb der Sportzentrum Frutigen AG zurückgegeben, d. h. sämtliche Einnahmen und Aus-
gaben sowie der Unterhalt für den Betrieb des neu gebauten Freibades Frutigen laufen künftig 
einzig über die Sportzentrum Frutigen AG. Man muss davon ausgehen, dass auch mit der neuen 
Badeanlage kein profitabler Betrieb des Freibades zu erwarten sein wird. Deshalb wird die Ge-
meinde Frutigen gegenüber der Sportzentrum Frutigen AG verpflichtet, zunächst bis 3 Jahre 
nach Übernahme weiterhin einen Betriebsbeitrag von jährlich CHF 80'000.00 an die Sportzent-
rum Frutigen AG zu leisten. Die Gemeindeversammlung vom 06.06.2023 hat die Betriebsbei-
träge von jährlich CHF 80'000.00 für die Jahre 2023 – 2025 genehmigt. Im Falle einer Annahme 
der Vorlage wäre gemäss Vertrag für das Jahr 2026 ein weiterer Betriebsbeitrag von 
CHF 80'000.00 bewilligt. Eine Verlängerung der Unterstützung des Freibadbetriebes über diesen 
Zeitraum hinaus (ab 01.01.2027) wird als Option festgehalten. Zu gegebener Zeit würden die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nach Vorliegen eines entsprechenden Antrags über eine 
Fortsetzung entscheiden können. 
 
 
2.4 Beachvolleyballfelder 

Die drei Beachvolleyballfelder des Beachvolley Frutigen bleiben in ihrem Bestand erhalten. 
 
 

2.5 Barriere Sportweg 

Der Sportweg soll als öffentlicher Weg fortbestehen, jedoch für den Verkehr mit Motorfahrzeu-
gen eingeschränkt sein bzw. eingeschränkt werden können. Es ist eine Barriere zur Kontrolle 
des Verkehrsflusses mit automatischer Nummernerkennung vorgesehen. 
 
 
2.6 Zugang zum Hallenbadgebäude 

Der Zugang zum Hallenbadgebäude wird mittels Wegrecht grundbuchlich sichergestellt.  
 
 
2.7 Überbaurecht für Hallenbadgebäude  

Aus der gegenwärtigen bestehenden, baulichen Situation geht hervor, dass das Hallenbadge-
bäude die Grenzen des Baurechts teilweise überschreitet. Zulasten der Parzelle Nr. 1856 wird 
daher ein unentgeltliches und unselbständiges Überbaurecht für den ausserhalb des Baurechts 
Nr. 4068 stehenden Teil errichtet und grundbuchlich sichergestellt. 
 
 
2.8 Öffentliche Parkplätze auf der Parzelle Nr. 1856 

Die bestehenden, öffentlichen Parkplätze auf Parzelle Nr. 1856 dienen nebst der Brügger HTB 
GmbH und der Sportzentrum Frutigen AG auch der Gemeinde Frutigen zur Bereitstellung öf-
fentlich zugänglicher Parkplätze im Gemeindegebiet (Dorf). Die Bewirtschaftung der Parkplätze 
ist künftig Sache der Brügger HTB GmbH. Sie hat sich bei ihrer Gebührenordnung möglichst an 
den bei der Gemeinde Frutigen geltenden Tarif betreffend öffentliche Parkplätze zu richten. Die 
Bereitstellung der Parkplätze für die verschiedenen Interessengruppen wird mit einer Dienst-
barkeit sichergestellt. Gemäss den Auswertungen betragen die jährlichen Einnahmen (Parkge-
bühren) für diese öffentlichen Parkplätze rund CHF 35'000.00. Diese Mindereinnahmen sind ab 
dem Jahr 2024 im Budget enthalten. Andererseits werden der Gemeinde auch weniger Ausga-
ben wie z.B. für die Schneeräumung, etc. anfallen. 
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2.9 Sportweg 

Der Einwohnergemeinde Frutigen wird unentgeltlich das dinglich und zeitlich unbegrenzte 
Recht eingeräumt, den Sportweg als teil-öffentlichen Weg zu gebrauchen. Hierfür wird ein ent-
sprechendes Wegrecht grundbuchlich sichergestellt. 
 
 
2.10 Pump-Track - Anlage 

Die Pump-Track wird heute hauptsächlich durch die Brügger HTB GmbH unterhalten. Deshalb 
wird vereinbart, das Baurecht für die Pump-Track zugunsten der Parzelle Nr. 4068 zu löschen. 
Mit der Löschung des Baurechts geht die Pump-Track unentgeltlich ins Eigentum der Brügger 
HTB GmbH als Eigentümerin der Parzelle Nr. 1856 über.  
 
 
3. Bisherige Investitionen 
 
Auf der Parzelle wurden in den letzten Jahren einige Projekte realisiert. Diese haben noch Rest-
buchwerte per Ende 2024, welche bei einer Handänderung als ausserplanmässige Abschreibun-
gen zu Lasten des Allgemeinen Haushalts (Steuerhaushalts) im Jahr 2024 verbucht werden müs-
sen: 

 

Projekt Jahr der Inbe-
triebnahme 

Restbuchwert  
31.12.2024 

Bemerkungen 

Freibad, Sanierung, 
Projektkosten 

Anlage im Bau 27'732.75 Noch keine Abschreibungen 
gemacht 

Sportzentrum, Frei-
bad, Belagsergänzung 
Parkplatz 

2020 40'725.00  

Schwimmbad: Kosten-
beteiligung 

2018 71'581.00  

Schwimmbad: Erhö-
hung Sportweg 

2018 46'513.00 
 

Total  186’551.75  

 
 
4. Entwidmung 
 
Das Schwimmbad ist im Verwaltungsvermögen des Allgemeinen Haushalts bilanziert. Mit dem 
Verkauf muss gleichzeitig die Entwidmung (Übertrag von Verwaltungs- ins Finanzvermögen) be-
schlossen werden.  
 
 
Bei Annahme des Gegenvorschlags würde die Verschuldung der Gemeinde weniger hoch an-
steigen, da diese Investition nicht zulasten der Gemeinde ausfallen würde. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Seite 19 

Antrag des Gemeinderates 
Gestützt auf seinen Beschluss vom 31. August 2023 beantragt der Gemeinderat den Stimmbe-
rechtigten, den Gegenvorschlag zur Gemeindeinitiative gutzuheissen und ihn zu ermächtigen, 
den Kaufvertrag mit Dienstbarkeitsvertrag zwischen der Einwohnergemeinde Frutigen und der 
Brügger HTB GmbH, Frutigen sowie der Sportzentrum Frutigen AG abzuschliessen. Mit dem 
Verkauf werden gleichzeitig der Entwidmung (Übertrag von Verwaltungs- ins Finanzvermögen) 
zugestimmt und ausserplanmässige Abschreibungen von CHF 186'551.75 bewilligt. 
 
 
Frutigen, 21. September 2023 
 
 
Gemeinderat Frutigen 

Der Präsident:   Der Geschäftsleiter: 

 

 

 

Hans Schmid   Peter Grossen 

 

 

 

 

Informationen zum Stimmzettel 
Der Stimmzettel beinhaltet somit für diese Vorlage folgende 3 Fragen: 
 
a) Stimmen Sie der am 13.12.2022 eingereichten Gemeindeinitiative für die Sanierung des Frei-
bades Frutigen zu und heissen den dafür erforderlichen Kredit inkl. MWST von CHF 2'680'000.00 
gut (Ja/Nein)? 
 
b) Stimmen Sie dem Gegenvorschlag des Gemeinderates zur Gemeindeinitiative und somit ei-
nem Verkauf der Liegenschaft Frutigen GBBL Nr. 1856 an die Brügger HTB GmbH, Frutigen zu 
und erteilen dem Gemeinderat die Kompetenz zum Abschluss der entsprechenden Verträge und 
geben die Zustimmung zur Entwidmung sowie zu den ausserplanmässigen Abschreibungen? 
(Ja/Nein)? 
 
c) Falls beide Vorlagen angenommen werden: Welche Variante unterstützen Sie: a) Gemeinde-
initiative oder b) Gegenvorschlag des Gemeinderates? 


